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Regeste

Eine UR-Partei hat kein schützenswertes Interesse an der Erhöhung der Entschädigung
ihres UR-Anwalts. Dies gilt auch in vom Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege (VRG;
SRL Nr. 40) bestimmten Verfahren. | Art. 450 Abs. 2 ZGB. | Kindes- und
Erwachsenenschutz

Volltext

Luzern Kantonsgericht 2. Abteilung 07.05.2019 3H 19 27 (2019 II Nr. 8)

Eine UR-Partei hat kein schützenswertes Interesse an der Erhöhung der Entschädigung
ihres UR-Anwalts. Dies gilt auch in vom Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege (VRG;
SRL Nr. 40) bestimmten Verfahren. | Art. 450 Abs. 2 ZGB. | Kindes- und
Erwachsenenschutz

Rechtsprechung Luzern Instanz: Kantonsgericht Abteilung: 2. Abteilung Rechtsgebiet:
Kindes- und Erwachsenenschutz Entscheiddatum: 07.05.2019 Fallnummer: 3H 19 27
LGVE: 2019 II Nr. 8 Gesetzesartikel: Art. 450 Abs. 2 ZGB. Leitsatz: Eine UR-Partei hat
kein schützenswertes Interesse an der Erhöhung der Entschädigung ihres UR-Anwalts. Dies
gilt auch in vom Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege (VRG; SRL Nr. 40) bestimmten
Verfahren. Rechtskraft: Dieser Entscheid ist rechtskräftig. Entscheid: Aus den Erwägungen:
1.2. Entscheide der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde können gemäss Art. 450 des
Schweizerischen Zivilgesetzbuchs (ZGB; SR 210) in Verbindung mit § 53 des
Einführungsgesetzes zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch (EGZGB; SRL Nr. 200) mit
Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Kantonsgericht angefochten werden. Zur
Beschwerde berechtigt sind die am Verfahren beteiligten Personen, die der betroffenen
Person nahestehenden Personen sowie Personen, die ein rechtlich geschütztes Interesse an
der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids haben (Art. 450 Abs. 2 ZGB).
Das Beschwerderecht ist daran geknüpft, dass die beschwerdeführende Partei ein
schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung oder Änderung des Entscheids hat. Ein solches
besteht grundsätzlich nur dann, wenn im Zeitpunkt des Entscheids ein aktuelles und
praktisches Interesse an der Gutheissung der Beschwerde besteht. Ein solches Interesse
liegt vor, wenn die Gutheissung der Beschwerde der beschwerdeführenden Partei einen
praktischen Nutzen bringt, indem ihr ein wirtschaftlicher, ideeller oder materieller Nachteil
durch den angefochtenen Entscheid erspart bleibt. Praktisch ist das Interesse dann, wenn der
Nachteil durch eine erfolgreiche Beschwerdeführung beseitigt werden kann
(Kiener/Rütsche/Kuhn, Öffentliches Verfahrensrecht, 2. Auflage 2015, N 1448). Auf das
Erfordernis des aktuellen und praktischen Interesses kann ausnahmsweise verzichtet
werden, wenn die gerügte Rechtsverletzung sich jederzeit wiederholen könnte und eine
rechtzeitige Überprüfung im Einzelfall kaum je möglich wäre (virtuelles Interesse). Fehlt es
an einem aktuellen und praktischen Interesse und ist auch kein virtuelles Interesse



auszumachen, wird die Beschwerde als gegenstandslos abgeschrieben, soweit der Nachteil
des angefochtenen Entscheids nach Einreichung der Beschwerde weggefallen ist. Ist der
Nachteil hingegen bereits bei Einreichung der Beschwerde nicht gegeben, wird auf diese
nicht eingetreten (zum Ganzen BGer-Urteil 5A_635/2016 vom 2.11.2016 E. 1 mit
Hinweisen; §§ 107, 109 und 129 Abs. 1 lit. c VRG; LGVE 2018 IV Nr. 11 E. 3.4. mit
Hinweisen; Wirthlin, Luzerner Verwaltungsrechtspflege, Bern 2011, Rz. 11.19 ff.). 1.3. Die
Beschwerdeführerin richtet sich vorliegend gegen Ziffer 4 des vorinstanzlichen Entscheids
und beantragt die neue Festsetzung der Parteientschädigung im Rahmen der unentgeltlichen
Rechtsvertretung. Streitgegenstand ist deshalb einzig die Festsetzung des Honorars der
unentgeltlichen Rechtsvertreterin. Konkret macht sie ein Honorar in der Höhe von Fr.
2'024.-- (zzgl. Fr. 34.40 Auslagen und Fr. 158.50 MWST) geltend, von dem ihr das
Gemeinwesen im Rahmen der unentgeltlichen Rechtspflege Fr. 1'720.40 (= 85 %, zzgl. Fr.
34.40 Auslagen und Fr. 135.10 MWST) zu vergüten hätte. Dies ergibt einen Mehrbetrag
gegenüber dem vorinstanzlichen Entscheid von Fr. 1'018.40 (…). Unentgeltliche
Rechtspflege bedeutet keine definitive Übernahme der Kosten bzw. des Honorars der
unentgeltlichen Rechtsvertreterin durch das Gemeinwesen. § 204 Abs. 4 Satz 1 VRG sieht
ausdrücklich vor, dass eine Partei, der die unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde, zur
Nachzahlung der vorläufig durch das Gemeinwesen getragenen Anwaltskosten verpflichtet
ist, sobald sie dazu in der Lage ist. Die (vorläufige) staatliche Entschädigung umfasst 85
Prozent des im Kostenentscheid festgesetzten Honorars (§ 98 des Gesetzes über die
Organisation der Gerichte und Behörden in Zivil-, Straf- und verwaltungsgerichtlichen
Verfahren [JusG; SRL Nr. 260]). Durch Geltendmachung eines höheren Honorars im
Rahmen der unentgeltlichen Rechtspflege beantragt die Beschwerdeführerin eine Erhöhung
ihrer eigenen hypothetischen Nachzahlungspflicht. Dadurch besteht eine
Interessenskollision zwischen ihren tatsächlichen, wirtschaftlichen Interessen und
denjenigen, die sie gegen den vorinstanzlichen Entscheid geltend macht. Durch Anfechtung
von Ziffer 4 des vorinstanzlichen Entscheids wird kein wirtschaftlicher bzw. materieller
Nachteil beseitigt, sondern es ergibt sich gerade ein solcher Nachteil im Umfang des
beantragten, höheren Honorars der Rechtsbeiständin (vgl. BGer-Urteile 5A_635/2016 vom
2.11.2016 E. 1 mit Hinweisen und 5D_160/2011 vom 22.11.2011 E. 1.2). Mangels
schutzwürdigen Interesses kommt der Beschwerdeführerin deshalb keine
Beschwerdelegitimation zu. Auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom 5. April 2019
wird nicht eingetreten.
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